
 

  nicht zu vertretende + kalkulierbare Risiken. Grenzrisiko überschritten          schwere Risiken, teilweise kompensierbar    teilweise mit leichten Risiken 
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Begutachteter Sachverhalt  Risikoeinordnung Begründung / Einschätzung 
   

Walpurgisnachtfeier allgemein  Unübersichtlicher Ort; über 10.000 Besucher; kein Veranstalter 

Programm     bis Unorganisiert; Feuershows; pyrotechnische Effekte; kein Versicherungsschutz 

Besucherzahl  Über 10.000 Besucher; Überfüllungsgefahr 

Besucherverhalten     bis  Einzelne Ausfälle durch Alkohol; nicht aggressiv 

Besucherprofil  Durchschnittlich friedlich; Hauptzielgruppe 18 bis 30 Jahre 

Gelände 
 

Keine Orientierungs- und Beleuchtungssystematik; schwere Begehbarkeit; 
Unübersichtlichkeit; hohes und unkalkulierbares Verletzungsrisiko durch 
bemooste Stufen, brüchige Stufenkanten sowie erhebliche Höhenunterschiede  

Zu- und Abgänge  Typische Wanderwege; in der Dunkelheit Absturz- und Stolperkanten nicht 
erkennbar; Unkontrollierter Zulauf aus allen Bereichen möglich 

Fahrzeugverkehr  Kein üblicher Straßenverkehr 

Gastronomie  Größtenteils Selbstverpflegung; äußerst kritische Zubereitung auf offenem Feuer 

Toilettenanlagen  Keine Toilettenhäuschen obwohl nach Baurecht gefordert 

Entsorgung  Oftmals Müllentsorgung im Wald 

Beleuchtungssituation  Keine offizielle Beleuchtung  

Abbrennstelle  Ein größeres und mehrere kleine offene Feuer; erhöhte Waldbrandgefahr 

Zulauf durch Wald  Erhebliche Absturzgefahren 

Waldbrandgefahren  Unkontrollierter Umgang mit offenem Feuer; Fackelgebrauch; Laut Waldgesetz 
ist Feuer im Wald verboten 

Wetterlagen  Kein Organisator für plötzliches Abbruch-Szenario 

Veranstaltungsmanagement  Kein Veranstalter; keine Szenarien für Überfüllung, plötzlicher 
Wetterumschwung, Bombendrohung oder vergleichbare Gefahrenlagen 

Veranstaltungsabbruch  Kein Veranstalter; Abbruch nur durch Behörden im Rahmen Gefahrenabwehr 
möglich 

Räumung  Keine technische Möglichkeit für Besucherinformation; keine Beleuchtung; kein 
Räumungskonzept 

Veranstalter  Kein Veranstalter; kein Sicherheitskonzept 

Technische Leitung  Kein technischer Verantwortlicher 

Ordnungsdienst  Bisheriger Einsatz für Größe der Veranstaltung bei weitem nicht ausreichend 

 


